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(3) Die Direktoren der Betriebe sind berechtigt:

a) von den Militärabnehmern die Einhaltung der Sicher- 
heits- und Arbeitsschutzbestimmungen zu fordern und 
dies zu kontrollieren;

b) die Nutzung der betrieblichen Spezialeinrichtungen, wie 
Labors, Prüf- und Schießstände u. a., aus technischen 
oder sicherheitstechnischen Gründen unter Angabe der 
Gründe zeitweilig zu untersagen;

c) den Militärabnehmern die Nutzung der betrieblichen 
Spezialeinrichtungen sowie die Durchführung von Prü
fungen an oder mit diesen Einrichtungen zeitweilig zu 
untersagen (bei gleichzeitiger Information des Ministe
riums für Nationale Verteidigung), wenn durch die Mili
tärabnehmer die Einhaltung der Sicherheits- und Ar
beitsschutzbestimmungen nicht gegeben ist.

§13

(1) 'Soweit spezielle Erzeugnisse und Hauptbaugrupperi, bei 
Instandsetzungen auch Teile oder angearbeitete Teile als Aus
schuß erklärt werden müssen, haben die Betriebe. Anträge 
mit Begründung und geeigneten' Vorschlägen zur Verwendung 
dieser Erzeugnisse über die Militärabnehmer beim Ministe
rium für Nationale Verteidigung einzureichen. Das Ministe
rium für Nationale Verteidigung entscheidet über die weitere 
Verwendung dieser Erzeugnisse.

(2) Die Verfahrensweise gemäß Abs. 1 findet auf die Aus
sonderung und Verschrottung der zur Instandsetzung ange
lieferten Bewaffnung und Ausrüstung ebenfalls Anwendung.

(3) Die Protokolle über Aussonderungen und Verschrottun
gen sind den Militärabnehmern auf Verlangen zur Einsicht
nahme vorzulegen.

§14

(1) Die vom Ministerium für Nationale Verteidigung im 
Rahmen der Garantie, des Kundendienstes, der technischen 
Änderungen/Änderungsdienst sowie der Auswertung von 
Nutzungsergebnissen in der Nationalen Volksarmee den Be
trieben übersandte bzw. übergebene Bewaffnung und Aus
rüstung ist gesondert zu erfassen und zu lagern.

(2) Die Betriebe sind verpflichtet, die Militärabnehmer bei 
Reklamationen an Bewaffnung und Ausrüstung unverzüglich 
schriftlich zu informieren. Sie haben zu gewährleisten, daß die 
Militärabnehmer bei der Bearbeitung der Reklamationen, ins
besondere bei der Durchführung notwendiger Untersuchun
gen, Erprobungen, Beratungen und Konsultationen u. a., zur 
Klärung und Beseitigung der Mängelursachen in dem Um
fange mitwirken können, wie das von den Militärabnehmern 
gefordert wird. Das gleiche gilt für Maßnahmen im Rahmen 
des Kundendienstes, der technischen Änderungen/Änderungs
dienst sowie der Auswertung von Nutzungsergebnissen in der 
Nationalen Volksarmee.

§15

(1) Die Betriebe haben die Tätigkeit der Militärabnehmer 
durch folgende unentgeltliche Leistungen zu sichern:

a) Bereitstellung von Diensträumen (Sicherung gemäß den 
Bestimmungen über Sicherheit und Geheimhaltung) und 
Inventar für die Militärabnehmer im erforderlichen Um
fange und einwandfreien Zustand, insbesondere tele
fonischen Betriebs- und Amtsanschluß sowie Stahlblech
schränke, Schreibmaschinen, Büromaterial und, soweit 
erforderlich, die notwendige Kapazität an Schreibkräf
ten;

b) Bereitstellung des Fernschreibers, VS- und Postkurier
dienstes u. ä.;

c) Bereitstellung von Kontrollräumen (möglichst getrennt 
von der Produktion) sowie von Prüfständen, Labors, 
Schießständen, Garagen, Hallenboxen u. ä.;

d) Bereitstellung der Kontroll- und Meßgeräte, Ausrüstun
gen und Werkzeuge entsprechend den Festlegungen in 
den verbindlichen Prüfvorschriften;

e) Bereitstellung der bestätigten Zeichnungen und techno
logischen Unterlagen- für die Bewaffnung und Aus
rüstung unter Einbeziehung in den technischen Ände
rungsdienst sowie Unterlagen über durchgeführte Typ
prüfungen;

f) Bereitstellung von Personal und der sonstigen Mittel, 
wie es für die Vorbereitung und Durchführung der Tätig
keit der Militärabnehmer notwendig ist;

g) Durchführung von erforderlichen Analysen für die Mili
tärabnehmer bzw. von ihnen geforderter Kontrollen und 
sonstigen Qualitätsuntersuchungen;

h) Beförderung der Militärabnehmer in Betriebsteile und 
Bereiche der Betriebe bzw. zu Orten, sup denen Erpro
bungen bzw. Beratungen im Zusammenhang mit der 
Realisierung von Verträgen des Ministeriums für Natio
nale Verteidigung durchgeführt werden.

(2) Die den Militärabnehmern von den Betrieben gemäß 
Abs. 1 bereitzustellenden Räume, Prüfmittel und sonstigen 
Gegenstände sind von den Betrieben in einem ordnungsge
mäßen Zustand zu halten.

§16

Aufgaben der Leiter der übergeordneten Organe

Die Leiter der übergeordneten staatlichen und wirtschafts
leitenden Organe sind verantwortlich für das Zusammenwir
ken der Betriebe ihres Bereiches mit dem Ministerium für 
Nationale Verteidigung und seinen Militärabnehmern. Sie 
haben die Erfüllung der Aufgaben der Betriebe gemäß dieser 
Verordnung zu kontrollieren und in die Berichterstattung 
durch die Betriebe einzubeziehen.

§17

Rechte und Pflichten 
der staatlichen Aufsichts- und Prüforgane

(1) Die Leiter der staatlichen Aufsichts- und Prüforgane 
haben zu sichern, daß durch diese Organe die Tätigkeit der 
Militärabnehmer bei der Qualitätssicherung der Bewaffnung 
und Ausrüstung wirksam unterstützt wird.

(2) Die staatlichen Aufsichts- und Prüforgane haben mit 
dem Ministerium für Nationale Verteidigung Vereinbarungen 
über das Zusammenwirken, die Unterstützung sowie Ver
mittlung von Erkenntnissen bei der Qualitätssicherung sowie 
zur Verbesserung der Qualität und Effektivität der Tätigkeit 
der Militärabnehmer abzuschließen.

(3) Die Leiter der staatlichen Aufsichts- und Prüforgane 
haben auf Anforderung des Ministeriums für Nationale Ver
teidigung zu gewährleisten, daß die staatlichen Aufsichts- und 
Prüforgane zur Qualitätssicherung von Bewaffnung und Aus
rüstung Prüfungen für das Ministerium für Nationale Ver
teidigung übernehmen bzw. bei Prüfungen durch die Militär
abnehmer mitwirken.

(4) Die staatlichen Aufsichts- und Prüforgane sind verpflich
tet, in den Betrieben festgestellte Mängel und Unzulänglich
keiten an Bewaffnung und Ausrüstung, die Auswirkungen auf 
Lieferungen oder Leistungen an das Ministerium für Natio
nale Verteidigung haben können, den Militärabnehmern un
verzüglich schriftlich mitzuteilen und diesen die Möglichkei
ten zu geben, an Beratungen zur Klärung der Mängelursachen 
und Festlegung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung teil
zunehmen.


